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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Im Mai 2015 bestätigten und erweiterten der Bund (WBF) und die Kantone (EDK) ihre
bildungspolitischen Ziele, die sie zum ersten Mal 2011 für den Bildungsraum Schweiz
festgelegt hatten. Den Bericht erarbeiteten die Akteure unter anderem gestützt auf den
Bildungsbericht Schweiz 2014; insgesamt wurden darin sieben Ziele und fünf
Herausforderungen definiert.
Ein wichtiges Ziel für WBF und EDK blieb die Erhöhung der Abschlussquote auf der
Sekundarstufe II auf 95 Prozent. Das bedeutet, dass 95 Prozent der Jugendlichen in der
Schweiz mindestens einen Bildungsabschluss auf Stufe Sek II (Abschluss von
Gymnasium, Fachmittelschule oder beruflicher Grundbildung) erreichen sollen.
Ebenfalls soll weiterhin die Studierfähigkeit der Maturandinnen und Maturanden
sichergestellt werden. Die Bildungsberichte 2010 und 2014 hatten nämlich auf Lücken
der Studierfähigkeit einzelner Maturandinnen und Maturanden hingewiesen. Ein neues
Ziel bestand darin, mehr über die hohe Abbruchquote der Studierenden auf
Universitätsstufe (25%) herauszufinden und daraus Massnahmen abzuleiten. Zwei
weitere Ziele befassten sich mit der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Einerseits
ging es dabei um die Unterstützung von Erwachsenen, die einen Berufsabschluss
nachholen oder ihren Beruf wechseln wollten. Andererseits ging es um eine
Optimierung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. 1

BERICHT
DATUM: 18.05.2015
BERNADETTE FLÜCKIGER

Gestützt auf die Erkenntnisse des Bildungsberichtes 2018 überprüften das WBF und die
EDK 2019 ihre bildungspolitischen Ziele. Dabei hielten sie in ihrer gemeinsamen
Erklärung fest, dass die langfristig angelegten Ziele aus der Zielvereinbarung 2015
weiterhin relevant seien und entsprechend weiterverfolgt würden. Die bisherigen Ziele
betreffen den Bereich der obligatorischen Schule, den Abschluss auf der Sekundarstufe
II, die Maturität, die Profile der Tertiärstufe, Studienabbrüche an der Universität sowie
den Ein- und Wiedereinstieg von Erwachsenen in den Arbeitsmarkt. Neu kamen je ein
Ziel zur Digitalisierung und zum Sprachaustausch hinzu. 2

BERICHT
DATUM: 03.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Berufsbildung

Der Bundesrat publizierte im September 2022 den Bericht «Angebote der
Arbeitslosenversicherung für junge Erwachsene am Übergang II» (also beim Übergang
von der Berufslehre in den Arbeitsmarkt) in Erfüllung eines Postulats Jositsch (sp, ZH).
Der Bericht hielt fest, dass es aufgrund der Covid-19-Pandemie einen Anstieg der
Arbeitslosen generell und insbesondere bei den Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern
zu verzeichnen gegeben, sich die Lage jedoch relativ rasch wieder normalisiert habe.
Die Herausforderung für die jungen Arbeitssuchenden sei aber aus Sicht der
Arbeitsmarktbehörden nicht grösser gewesen als in vorangehenden Krisen, weshalb
keine grossen Änderungen am System vorgenommen werden müssten. In den
Befragungen und Gesprächen mit den zuständigen Behörden seien jedoch punktuell
Vorschläge eingebracht worden, wie den Jugendlichen beim Übergang II noch besser
geholfen werden könne. So wurde etwa vorgeschlagen, die von Jositsch
angesprochenen Berufspraktika attraktiver zu gestalten oder den Aufbau von
Einzelcoachings in Form eines Tandems oder eines Mentorings zu prüfen. Ausserdem
solle die besondere Wartezeit von 120 Tagen für den Besuch von arbeitsmarktlichen
Massnahmen – also Leistungen zur Unterstützung des Ziels der raschen und
dauerhaften (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt – reduziert oder gänzlich
abgeschafft werden. Ohne diese Wartezeit, welche Personen betrifft, die noch keine
Beiträge an die ALV eingezahlt haben, könnten die Arbeitsmarktchancen mancher
Jugendlichen stark erhöht werden, so der Bericht. 3

BERICHT
DATUM: 02.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) Erklärung WBF und EDK 18.5.15; Medienmitteilung WBF und EDK 18.5.15
2) Erklärung WBF und EDK 3.9.19; Medienmitteilung WBF und EDK 3.9.19
3) Bericht des Bundesrates vom 2.9.22
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